
WICHTIGE HINWEISE ZUM GRENZÜBERSCHREITENDEN REISEVERKEHR 
NACH/VON SÜDAFRIKA 

Seit dem 1. Juni 2026 verlangt der südafrikanische Steuer- und Zolldienst (SARS) von 
allen im Ausland registrierten Fahrzeugen, die nach Südafrika ein- oder ausreisen, die 
Durchführung eines Verfahrens zur vorübergehenden Einfuhranmeldung. 

Dafuer stellt Ihnen Ihre Mietwagenfirma bei der Fahrzeugübernahme die erforderlichen 
Fahrzeugunterlagen sowie das entsprechende Genehmigungsschreiben zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie: 
• Der Fahrer, der das Fahrzeug über die Grenze fährt, muss nach Erhalt des Mietwagens 
und der Dokumente die SARS-Reisendenerklärung (Traveller Declaration) ausfüllen. 
• Wir empfehlen ausdrücklich, die Erklärung bereits online auszufüllen, bevor Sie an der 
Grenze eintreffen. 
• Die Erklärung kann unter https://www.sars.gov.za/travellerdeclaration/  abgerufen und 
ausgefüllt werden. 
Bitte führen Sie folgende Unterlagen mit: 
• Reisepass  
• Führerschein 
• Mietvertrag von Ihrer Mietwagenfirma 
• Grenzübertrittsgenehmigung (Authorization Letter) von Ihrer Mietwagenfirma 
• Alle bei der Wagenübernahme ausgehändigte Fahrzeugunterlagen 
Wichtig: 
• Die Erklärung ist an den Fahrer gebunden, der das Fahrzeug an die Grenze fährt. 
• Falls ein anderer Fahrer das Fahrzeug über die Grenze zurückbringt, kann von SARS 
ein zusätzliches Erklärungsverfahren verlangt werden. 
• Grenzbeamte können eine Überprüfung der Genehmigung zur vorübergehenden 
Einfuhr (Temporary Import Permit – TIP) verlangen. 
Empfehlungen: 
• Füllen Sie Ihre Erklärung bereits vor der Ankunft an der Grenze aus, um Wartezeiten zu 
vermeiden. 
• Stellen Sie sicher, dass der Fahrer, der die Grenze überquert, im Mietvertrag aufgeführt 
ist. 
• Planen Sie während der anfänglichen Einführungsphase zusätzliche Reisezeit ein. 
Wir stehen Ihnen selbstverständlich weiterhin zur Seite, um Sie bei diesem Prozess zu 
unterstützen; unsere Teams werden Sie bei der Fahrzeugübernahme bei Bedarf 
entsprechend beraten. 

Für weitere Informationen zum SARS-Verfahren für Reisendenerklärungen besuchen Sie 
bitte: https://www.sars.gov.za/travellerdeclaration/  
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